Beschaffung 
Dieses Formular ist bei allen geplanten Beschaffungen möglichst vor Antragsstellung dem BMI und BVA vorzulegen. Der VdG entscheidet selbstständig anhand folgender Angaben, ob der Antrag befürwortet und dem BMI/ BVA vorgelegt wird.

1. Allgemeine Informationen
	Name der Organisation bzw. des DFK
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Anzahl der aktiven Mitglieder (bei DFK)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Anzahl und Bezeichnung der Projekte aus BMI-Fördermitteln 
Ausgenommen davon sind VdG, SKGD Oppeln sowie DFK Schlesien
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Volumen der BMI-Fördermittel für DFK bzw. Organisation. (entfällt bei VdG, SKGD Oppeln und DFK Schlesien)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




2. Beschaffung

a) Was soll beschafft werden? Handelt es sich um eine Neubeschaffung oder Ersatzbeschaffung?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.






b) Notwendigkeit und Einsatzziel. 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





c) Angebotsvergleich: (Sollte für die Bestellung nur ein Anbieter in Frage kommen, muss dies in einer ausführlichen Darstellung der ausschließenden Gründe (Alleinstellung des Anbieters) begründet werden. Nutzen Sie dazu Feld Nr. d).
	Angebot 1
Firma:                 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Gesamtkosten:   Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Angebot 2
Firma:                 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Gesamtkosten:   Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
 
Angebot 3
Firma:                 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Gesamtkosten:   Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
 

	

	



d) Kurze Begründung für Angebotsauswahl.
	Die Wahl fällt auf Angebot Nummer: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.








a) Ersatzbeschaffung: Wann wurde der Gegenstand letztmalig angeschafft? 

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



b) Wer ist zukünftiger Nutzer (Stellenbezeichnung) des Beschaffungsgegenstandes?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




c) Entstehen durch die Beschaffungsmaßnahme Folgekosten (Betriebskosten, Wartungskosten, Personalkosten)? 

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




d) Nur bei DFK: Wann wurde der DFK letztmalig neu ausgestattet und was wurde angeschafft?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




3. Kostenkalkulation/ Finanzierung
	Kosten insgesamt: 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Davon Eigenmittel:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Davon Drittmittel:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	
	

	Sachausgaben
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



4. Inventarisierung
Für die mit Mitteln aus dieser Zuwendung erworbenen Gegenstände ab einem Anschaffungswert von 800 € (ohne Umsatzsteuer) besteht eine Inventarisierungspflicht. Bestehen in Polen niedrigere Grenzwerte, sind diese anzuwenden. Gegenstände, die die Grenzwerte für Inventarisierung in Polen überschreiten oder einen Anschaffungswert über 800 € (ohne Umsatzsteuer) haben, sind unmittelbar nach ihrer Anschaffung in Inventarlisten bei den Weiterleitungsempfängern bzw. deren Endempfängern vor Ort (Begegnungszentren oder ähnliche Institutionen) aufzunehmen. Die Inventarlisten sind fortlaufend zu führen. Die inventarisierten Gegenstände müssen unbefristet für den in der Projektbeschreibung vorgesehenen Zweck verwendet werden. Können die Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr zweckentsprechend verwendet werden, ist eine Genehmigung der Bewilligungsbehörde einzuholen.

5. Vergabe
Der Zuwendungsempfänger ist nach Nr. 1.1 ANBest-P verpflichtet, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Der Zuwendungsempfänger ist daher verpflichtet, die Vorteile des Wettbewerbs zu nutzen und den wirtschaftlich günstigsten Vertragspartner auszuwählen. Daher ist auch bei formloser Auftragsvergabe zuvor eine Markterkundung und eine (z.B. durch Aktenvermerk) nachvollziehbare formlose Preisermittlung bei mindestens drei Unternehmen durchzuführen. Bei Aufträgen ab 1.000 € sind mindestens drei schriftliche Angebote einzuholen. Es sind möglichst günstige Rabatte und Skonti auszuhandeln und in Abzug zu bringen.
Gemäß Nr. 3 ANBest-P ist bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeverordnung – UVgO) anzuwenden.
Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde kann der Aktenvermerk oder die eingeholten Angebote noch vor Bewilligung der Maßnahme angefordert werden.
Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache zu übersenden.

6. Korrektheit der Angaben
[bookmark: _Hlk202455169] Mit Versenden des Formulars durch den VdG an BMI, BVA bzw. Mittler, bestätigt der VdG als Dachverband die Notwendigkeit der Maßnahme sowie die Korrektheit der Angaben.


